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Jugend und Sport 

 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  I     Heinrich-Mann-Allee 107     I      14473 Potsdam 

Potsdam, 15. Dezember 2022 

 

 

Richtlinie Kita-Betreuung 2023/2024  

 

Anlage: Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die 

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungs-

umfängen im vorschulischen Bereich in Krippe und Kindergarten für die 

Jahre 2023 und 2024 (RL-Kita-Betreuung 2023/2024) vom16.11.2022, geändert 

am 09.12.2022  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Richtlinie des Ministeri-

ums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen zur För-

derung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich in Krippe 

und Kindergarten für die Jahre 2023 und 2024 (RL-Kita-Betreuung 2023/2024) vom 

16.11.2022 geändert am 09.12.2022 schlussgezeichnet worden ist. Die Veröffentli-

chung erfolgt zeitnah im Amtsblatt des MBJS.  

 

 
Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Potsdam 
 
Bearb.:  Ina Romanowski 

Gesch-Z.:  22.16 - 74081 

Hausruf:  (0331) 866 37 28 

Fax:  (0331)  

Internet: mbjs.brandenburg.de 

ina.romanowski@mbjs.brandenburg.de 
 
Bus / Tram / Zug / S-Bahn 

(Haltestelle Hauptbahnhof 

Eingang Friedrich-Engels-Straße) 

An die 

Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der Land-
kreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburg 

Sozialdezernenten 

 

An die 

Träger von Kindertageseinrichtungen im Land Branden-
burg 

 

nachrichtlich: 

Städte- und Gemeindebund 

Landkreistag 

LIGA der freien Wohlfahrtspflege 

Landeskitaelternbeirat 

LKJA 

https://mbjs.brandenburg.de/
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Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport 

 
Mit der Weiterführung des „Gute-KiTa-Gesetzes“ durch das „KiTa-Qualitätsgesetz“ 

wird den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die bisherigen Maßnahmen und Hand-

lungsschwerpunkte fortzusetzen. Auch in 2023 und 2024 ist damit eine finanzielle 

Förderung längerer Betreuungszeiten im vorschulischen Bereich möglich.  

 

 

Es soll nach wie vor mittels eines schlanken Bewilligungsverfahrens eine finanzielle 

Unterstützung als Festbetrag für jene Kinder gewährt werden, die durchschnittlich 

über 8 Stunden betreut werden. Diese Richtlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. De-

zember 2024.  

.  

 

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Ina Romanowski, Tel. Nr.: 0331/8663728, und 

Frau Sarah Grams, Tel. Nr.: 0331/8663727, aus dem zuständigen Fachreferat 22 

zur Verfügung.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

 

 

 

Volker-Gerd Westphal 


